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Amtlicher Theil.

Gelsetze; Perordnungen der Reichsbehörden.

Anweisung zur Behandlung lebender Pflanzen in Ward'schen Kästen

bei der überseeischen Versendung.“)

A. Ein- und Ansladen der Pflanzen.

1. Ein= und Ausladen.

Beim Ein= und Ausladen ist darauf zu achten, daß die Pflanzenkästen nicht gestürzt

werden und die Seiten mit den Glasfenstern stets oben bleiben. Das Ausladen am Bestim-

mungsorte muß unter spezieller Aufsicht eines Schiffsangestellten erfolgen, weil zu befürchten

steht, daß die eingeborenen Hasenarbeiter, wenn sie sich selbst überlassen bleiben, mit den

Kästen schlecht umgehen werden.

2. Plaß auf dem Dampfer.

Es ist durchaus nothwendig, daß die Pflanzenlästen einen hellen Platz auf dem

Dampfer erhalten, wünschenswerth, sie etwa am Heck, wenn möglich auf dem Passagierdeck zu

verstauen und derart zu befestigen, daß sie nicht hin= und hergeschlendert werden können.

5 Diese vom Inspektor des Königlichen Botanischen Gartens, W. Perring, ausgestellte An-

weisung ist denjenigen Personen mitgegeben worden, welchen die Beaussichtigung der kürzlich nach Ostafrika
und Kamerun gesandten Pflanzentransporte anvertraut worden ist.
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B. Pflege der PMlanzen.

1. Schutz der Pflanzen gegen übergehende See.

Bei stürmischem Wetter müssen die Kästen durch Oeltücher gegen übergehende See

geschützt werden, weil Seewasser die Pflanzen tödtet.

2. Schutß der Pflanzen gegen zu niedrige Temperatur während der Nacht.

So lange sich das Schiff im Hafen, in der Nordsee und im Kanal befindet, sind die

Kästen während der Nacht außer den Schattendecken noch durch Oeltücher oder dergl. gegen zu

niedrige Temperatur oder etwa eintretende Nachtfröste zu schützen.

3. Beschatten der Pflanzen.

Die Pflanzen sind gegen direkte Sonnenstrahlen durch das zu den Kästen gehörige

Schattenleinen zu schützen. Dasselbe wird bei heller Witterung jeden Morgen aufgelegt und

jeden Abend wieder abgenommen.

4. Lüftung der Kästen.

Bei warmer, nicht stürmischer Witterung von mindestens + 16° R. Luftwärme ist

den Pflanzen durch Oeffnung der Fenster am Tage frische Luft zuzuführen. In den Tropen

können die Fenster bei günstigem Wetter auch während der Nacht geöffnet bleiben.

5. Begießen der Pflanzen.

Bei warmer Witterung sind die Pflanzen in der Regel alle zwei Tage des Abends

mit Süßwasser zu begießen und außerdem jeden Abend zu überbrausen. Einzelne Pflanzen,

deren Blätter welk werden sollten, müssen, wenn dies bemerkt wird, sofort begossen werden.

Bei kühlem Wetter unter 10° R. werden die Pflanzen nicht überbraust und nur

wenn die Erde der Töpfe trocken ist, was etwa alle vier bis sechs Tage eintreien wird, einzeln

begossen.

6. Ausputzen der Pflanzen.

Beim Begießen sind alle trockenen, abgefallenen und noch an den Pflanzen sitzenden,

gelb gewordenen oder angefaulten Blätter sorgfältig zu entfernen, wodurch die Fäulniß der

gesunden Pflanzentheile verhindert wird.

7. Ersaßz zerbrochener Scheiben.

Die durch zerbrochene Scheiben entstandenen Oesfnungen sind mit Oelleinen oder

Pergamentpapier zu verkleben oder in irgend einer anderen Weise zu verschließen.

Seine Majestät der Kaiser und König haben zu bestimmen geruht, daß Krieger-

Verdienst-Medaillen 1. Klasse für farbige Offiziere und Krieger-Verdienst-Medaillen 11. Klasse

für farbige Soldaten mit Allerhöchster Genehmigung in Fällen verliehen werden dürfen, wo

kriegerische Handlungen eine besondere Auszeichnung gerechtfertigt erscheinen lassen. Die Krieger-

Verdienst-Medaille I. Klasse ist eine vergrößerte Krieger-Verdienst-Medaille, welche statt des

Namenszuges das den ostafrikanischen Geldmünzen entnommene Bildniß Seiner Majestät trägt,

sonst aber der Krieger-Verdienst-Medaille entspricht. Die II. Klasse entspricht der bisherigen

Krieger-Verdienst-Medaille. Sowohl die I. wie die II. Klasse wird an einem schwarz-weißen

Bande getragen. Die Medaillen gehören nicht zu dem Preußischen Ordens-System.



Verordnungen und Mittheilungen der Behürden in den

Schuhgebieken.

Nach einer Mittheilung des Kaiserlichen Gonverneurs von Kamerun ist daselbst ein

besonderer Beamter zum Kurator der schwarzen Arbeiter bestellt worden.

ob, Beschwerden dieser Arbeiter über ungerechte Behandlung entgegenzunehmen,

untersuchen und zur Keuntniß der Regierung zu bringen.

Demselben liegt es

dieselben zu

Nachweisung der Brutto-Einnahmen der Zollverwaltung für Ostafrikas)

a. im Monat Februar 1892.

* Zölle für Schifffahrts- Lerschiedene Ins,
Haupt-ZollamtAusfuhr Einfuhr Abgaben Neben Einnahmen gesammt

Rp. A. P. Ap. A. P. ANp. A. P. Ap. A. Rp. A. 9.

Tangag 3288 14— 3275 4 1 5 279 2 2 G#85, 10 1
Pangani 3451 3 22629 10 1173. — — 85 13 16339 11 —

Bagamono24181 2 —10792 2 — — — 256 3 — 385229 7 —

Daressalam 3195 12 31646 1 3 2326 9 1 201 8 243. — 1
Kilwa 3333— 11600 9 —205 10 2 2 — 5235 5 3
Lindi. 1563 5 1|1771 12 — 70 8 1 3 5 213469 15 —

Mikindani 1580 6 21836 — 1 6 13 2 42 3 — 3465 7 1

40633 12 1|20563 7 2 2924 15 — 9866 5 3709 8 2
Summa —

Mk.##) 59 731,64Mk. 39 048,30 Mk. 4299,67 Mk. 1273,5 Mk. 104 353,16

b. Im Monat März 1892.

Haupt- 35(1#e fur Herrbrauchs, Lieen, fi-prte (Hocfschlag. Neben Ins-
gollamt Ausfuhr Einfuhr Steuer soonSchnapof Abgabe Gebühren Eimnahmengesammt

· NpAshNpAP»)ip.A.P:1tp·A.P.:)ip·A.P.Jip.9(.Pgip.s)c.P.9ip.-A.P.

Tanga 3008 7 1 2020 2 1/1167 5 11— - 33=
Pangarn. 2644 9 31829 1 2|1090 5 1122. 8—16610 — — —46 2— 5—

Vagamoyo 28149 2 3/7331 7—55 9 3 81,13.— 398– — 250 2 —10866 2 2
Daressalam1726 12 —4922 12 311490 6 11716, 6—/23312 4 3— — —28813 2|11457
Hltna: 4655 15 2 3894 3 178——55410 — — —199 6 # n 74
Lin . 2499142 2524 7. 11127 9— —4 200 6522. 7 2

Main 1369, 10 3 2593, 2— 927 13 1 – 42 10 2— ——79 9 1 — 3
1 — — —

Summa 44054 8 w 4—111727— 3838·—3210 6 3.— —|1244, 1 286190 5. 2
— — — — — — — — — — — — ——

58592Mk.7)33401Mk. 155 Mk. 1 MFTK. r 1654 Mk. n Ml.
53 Pf. 61 Pf. 1 97 Pf. 1 54 Pf. ] 86 Pf. 64 Ff. 15 Pf.

*) Vergl. S. 189 D. Kol. Bl. 1892.

*) Die Nupie nach dem Kurs von 14 Mt. berechnet.
) Februarkurs .. .1365.

prilkurs 7 3025.
Durchschnin für Mär). 1.33.



 NachweisungderBrutto-EinnahmenbeiderZollverwaltungfürDeutsch-OstafrikaimNechnungsjahr1891/92. (EinigeunerheblicheAbweichungenvondenfrüherenVeröffentlichungenberuhenaufnachtröglichersallulatorischerPrüsung.)

 g»

 ZöllefürVerbrauchs-LicenzabgabeSchifffahrts-ne Monat„4..»Steuerfür9eben-Jusgesammt AusfuhrEinfuhrSteuerSpirituosenlbgabeEinnahmen
 Np.A.P.Rp.A.P.Rp.A.P.Np.A.P.]No.A.P.Rp.A.P.Rp.A.P.

 ·-

 April54900912806412—;————————39311.—83359—1

 .Mr.125039.—

 Mai587274228976311————————3212.—881363.3

 .«—Ml.132204,—

 Juni-6397513.—317841J—————————398I12|39615912

 --Mk.144239,—

 Juli()7—138:14—3-127161-——————-————42711i3102138——

 mt.153207,

 August792931312727883—————————42912.—1070022.—
 Cf-Mc.160503,— ZSeptember:362421121692—l-———————————468z93258402143 Obktober117211.—1779910——538–————55—.260617—.1 .«·;—Mt.86076,16

 November2223411—16607133———616——34151335024—13376102

 Ml.62028.62

 Dezember19822612197992——8358—4943118491124813042

1I=Mk.70751,51

 Januar347288—10801152810683176—!7771519331315682412s3

 «-Mt.83532,43

 Februar352161—1950593118505—5864—292415—866|5,370988812

 «I—Ml.104353,

 März4405482251161—11727—3838——21063244128619005

"„—Ml.=

 Summa55938811—2838789718169214,23590——16272,.492901325–

 l.11M.132417001

 DieUmrechnungisterfolgtnachsolgendenKursen:April/September1Np.=1,50Mk.,Oltober1Np.=1,42Mk.,November1Rp.=1,43Mk.,Dezember-

 Februar1Np.=1.47Mk.,März1Rr.=1,33Mk.
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Schiffsbewegungen.
(Die Zeit vor dem Orte bedeutet die Ankunft, hinter dem Orte die Abfahrt des Schisses.)

S. „Leipzig“ (Flaggschiff) Sansibar 2,5. — Seychellen. — Colombo.

M. Krzr. „Bussard“ 17/2. Auckland 1/4. — Rundreise durch die Deutschen Schutzgebiete.

(Poststation: Kamerun.)

(Poststation: Capstadt.)

(Poststation: Sansibar.)

(Poststation: Apia.)

(Poststation:

S.

(Poststation: Apia.)

S. M. Krzr. „Habicht“ 21,4. Quittah 23,/1.

S. M. Kubt. „Hyäne“ 25/2. Kamerun.

S. M. Krzr. „Möwe“ 2/4. Sansibar. (Poststation: Sansibar.)

S. M. hrzg. „Nachtigal“ Kamerun. (Poststation: Kamerun.)

S. M. Krzr. „Schwalbe“ Sansibar.

S. M. Krzr. „Sperber“ 12/1. Sydney 3/5. — Apia.

Krenzergeschwader:
S. M.

Hongkong.)
S. M. S. „Sophie“

S. M. S. „Arcona“"
« (auf längere Zeit detachirt) Sansibar. (Poststation: Sansibar.)
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Nichtamtlicher Theil.

Perwnal-Nachrichten.
Der Kaiserliche Gonverneur von Kamerun,

Zimmerer, beabsichtigte im vergangenen Monat

eine Reise nach dem Nio del Rey-Gebiet an-
zutreten.

Der Kaiserliche Kommissar Dr. Peters,
welcher am 2. v. M. in Kapstadt eingetrossen

war, beabsichtigt einen Theil seines Urlaubes
dort zu verbringen.

Der interimistische Kaiserliche Kommissar
von Togo, Graf Pfeil, ist von der mit eng-

lischen Kommissaren behufs der Grenzfestsetzung
ins Innere unternommenen Reise nach der
Küste zurückgekehrt. Leider hat die Grenz-
kommission einen schmerzlichen Verlust zu be-
klagen. Der Geograph I'r. phil. Küster,
welcher erst am 22. November v. J. in Togo

behufs Uebernahme der Station Bismarcksburg
eingetroffen und zu der Grenzreise hinzugezogen
worden war, ist einem Telegramm zufolge am

24. April in Akroso (am linken Voltaufer be-
reils tieser im Innern gelegen) den Strapazen
der Neise und den Einflüssen des Klimas er-

legen.

Premierlientenant v. François ist aus
Südwestafrika auf Urlaub eingetroffen.

Der Kaiserliche Kommissar für Togo,
v. Puttkamer, wird sich am 4. d. M. von

Hamburg aus auf seinen Posten begeben. Mit
ihm wird Dr. phil. Gruner, welcher zum
Leiter der Station Misahöhe bestimmt ist, die
Ausreise antreten.

Der Kanzler bei dem Kaiserlichen Gouver=
nement in Kamerun, Leist, ist auf Urlaub in

Deutschland eingetrossen.

Der Kaiserliche Kanzler Schmiele zu
Herbertshöh im Bismarckarchipel ist auf Ur-
laub in Berlin eingetroffen.

Der Premierlieutenant Mergler vom

Königlich Bayerischen 16. Infanterie-Regiment
ist in die Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika
übernommen worden.

Der Sekretär und Bauispektor bei dem

Kaiserl. Gouvernement in Kamerun, Schran,
ist auf Urlaub in Deutschland eingetroffen.

Der Obergrenzkontroleur Broschell wird
am 8. d. M. von Neapel aus die Ausreise

nach Ostafrika antreten, um in der Zollver-

wallung daselbst Verwendung zu finden.
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